Entwurf!

Nur zum internen Gebrauch des Reformausschusses


3. Leistungsbonusklausel

(a) Bei günstiger Entwicklung der Wirtschafts- und Finanzlage einer Einrichtung können zur Erhöhung der Vergütung durch eine Dienstvereinbarung folgende Maßnahmen einzeln oder kumulativ vereinbart werden:

1. eine Erhöhung des Urlaubsgelds (§§ 6 bis 9 der Anlage 14 zu den AVR),

2. eine Erhöhung der Weihnachtszuwendung (Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR),

3. eine Erhöhung der allgemeinen Zulage (Anlage 10 zu den AVR),

4. die Vereinbarung einer allgemeinen Leistungszulage.

(b) Die Mitarbeitervertretung hat das Recht, den Abschluss einer solchen Dienstvereinbarung beim Dienstgeber zu beantragen. Dieses Begehren ist schlichtungsfähig.

(c ) Die Dienstvereinbarung kann auch befristet abgeschlossen werden. Realisieren sich während der Laufzeit der Dienstvereinbarung unvorhergesehene Risiken, die zu einer deutlichen Verschlechterung der Wirtschafts- und Finanzlage der Einrichtung führen, kann der Dienstgeber die Dienstvereinbarung mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende kündigen.

